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ANPASSUNG  DES  FLÄCHENNUTZUNGSPLANES  IM  WEGE  DER  BERICHTIGUNG  GEMÄß § 13a BAUGB 

STADT BIELEFELD  I  BAUAMT  I ABTEILUNG GESAMTRÄUMLICHE PLANUNG UND STADTENTWICKLUNG 

Berichtigung des Flächennutzungsplanes der Stadt Bielefeld 

Nr.1/2016 „Wohnbauf läche Gel lershagen/Menzelstraße“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

Art der Bodennutzung Wirksame 
Fassung Berichtigung 

Landwirtschaftl. Fläche 1,1 ha   -- ha 

Wohnbaufläche   -- ha 1,1 ha 

Gesamt: 1,1 ha 1,1 ha 
BERICHTIGUNG 

LAGE IM STADTGEBIET 

WIRKSAME FASSUNG 

 

1/16 

Stadtbezirk: Dornberg 

Bereich: südlich der Babenhauser Straße, 
nördlich der Kollwitzstraße 
 

auslösender Bebauungsplan 

Nummer:  II/Ba 2.1, 3. Änderung 
Bezeichnung: "Gellershagen/Menzelstraße" 
 

 

Erläuterung zur Berichtigung 1/2016 
Im wirksamen Flächennutzungsplan ist das Plangebiet 
insgesamt als „Landwirtschaftliche Fläche“ dargestellt. 
Im Norden, Westen und Süden grenzen „Wohnbauflä-
chen“ an, im Osten grenzt ein als „Grünfläche“ darge-
stellter Grünzug an.  
Derzeit befinden sich im Plangebiet eine Hofstelle mit 
drei Gebäudeteilen und ein Gartenbaubetrieb mit 
Betriebsanlagen und Gewächshäusern. Infolge der 
Aufgabe des Gartenbaubetriebes soll dieser zugunsten 
einer Neubebauung abgerissen werden. In diesem 
Zusammenhang soll im Plangebiet insgesamt die 
Umnutzung von heute bereits bebauten Grundstücks- 
und Gebäudeteilflächen für eine Wohnnutzung aufgrund 
entsprechender Nachfrage planungsrechtlich ermöglicht 
werden. Dabei soll jedoch die auf dem Gelände 
befindliche Hofstelle aufgrund ihres ortsbildprägenden 
Charakters mit ihrer regionaltypischen Bauform und den 
verwendeten Baumaterialien erhalten werden. 
Ziel der Bebauungsplan-Änderung ist die Festsetzung 
eines Wohngebietes für den Gesamtbereich. Damit ist 
der Bebauungsplan nicht aus dem wirksamen 
Flächennutzungsplan entwickelt.  
Ein Bebauungsplan, der von den Darstellungen des 
Flächennutzungsplanes abweicht, kann gemäß § 13a 
(2) Nr. 2 BauGB aufgestellt werden, bevor der Flächen-
nutzungsplan geändert oder ergänzt ist. Von dieser 
Möglichkeit soll hier Gebrauch gemacht werden. Der 
Flächennutzungsplan soll im Wege der Berichtigung 
angepasst werden. Ziel der Anpassung ist die Darstel-
lung einer „Wohnbaufläche“.  
Der Standort ist durch seine Lage im Siedlungsgefüge 
sowie in der Nähe zu dem Nahversorgungsstandort 
Babenhauser Straße/ Jöllenbecker Straße und dem 
guten Anschluss an den öffentlichen Verkehr für eine 
Wohnnutzung geeignet. Die geordnete städtebauliche 
Entwicklung wird durch die Bauleitplanung nicht beein-
trächtigt. Mit der Nachnutzung des brachgefallenen 
Betriebsstandortes findet eine städtebauliche Innenent-
wicklung gemäß § 1 Abs. 5 Satz 3 Baugesetzbuch statt. 

LAGE IM STADTBEZIRK 
 

Flächenumfang 
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